
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 1. April 2003 

 

 Nr. 2003/597  

Vernehmlassung zum Entwurf des Bundesgesetzes über die Harmonisierung der Einwohnerregister und 

anderer amtlicher Personenregister an das Eidg. Departement des Innern 

  

1. Erwägungen 

Das Eidgenössische Departement des Innern unterbreitet den Kantonsregierungen den Entwurf des 

Bundesgesetzes über die Harmonisierung der Einwohnerregister und anderer amtlicher Personenregister 

zur Prüfung und Stellungnahme bis 30. April 2003. 

2. Beschluss 

Auf Antrag des Bau- und Justizdepartementes (Amt für Justiz) wird die Vernehmlassung an das 

Eidg. Departement des Innern zum Entwurf des Bundesgesetzes über die Harmonisierung der Ein-

wohnerregister und anderer amtlicher Personenregister beraten und beschlossen.  
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